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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

:D~ KANTONS SOLOTHIJRN

VOM

2~. ~ktobei~ l9~0 Nr. 5375

Die L~nwoh~r~neinde der Stadt Grenchen unterbreitet dem Re—

gi erungsrat die~

~ung.

Mit dem vorliegenden Plan wird ein bereits teilweise Uberbautes

Gebiet nördlich des Römerbrunnenweges der Wohnzone W2, 2. Etappe

~ugä~±esen, Um die ~.T. vorhandenen, z.T. neu zu erstellenden

Erschliessungsanlagen voll auszunUtzen, wird eine ~autiefe südlich

d~•s Römerbrunnenweges. ~leichzeitig der eingeschossigen Wohnzone,

2. Etappe zugewiesen.

Die öffentliche Aufl~ge erfolgte in der Zeit vom 17.4. ‘bis 17.5.
1980. Es gingen 2 Einsprachen ein, die durch Rückzug erledigt

werden konnten Der Gemeinderat genehmigte den Plan am 26. August

1980; ‘ .

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt.

Materiell ist folgende Bemerkung anzubringen.

Die Abgrenzung der vorliegenden Einzonung ent~riöht dem GKP—

~3039-35 vom ~ü1i 1979, der im

Herbst 1980 zur Auflage kommen söll,

Kanalisationstechnisch ist zu bemerken, dass die.bestehende Ka—

nalisation im unteren Teil des. Römerlrunnenweges (aite ~rainage—

leitung Ø 30 cm) ausgewechselt und ver~tärkt.wer~Ien musse In

diesem Zusammenhang ist darauf zu achten, das~.die ständig an

fallenden Sauberwasser ~p~at abgeleitet werden können.

Im südlichen Abschnitt des~Nr. 4 gemäss

‘‘GKP~twurf(GB‘Nr, 1737, Erben ch~ld) ist~das Eiitwäs~erungs—

konzept nur generell festgelegt, wird jedoch im Zuge der Ueber

bauung abgeändert.
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Der Gemeinde wird empfohlen, das Entwässerungskonzept zusammen

mit der Vorkehrserschliessung und evtl. weiterer ~rs.chliossungs—

anlagen in einem umfassenden Erschliessungs~lan über dieses Ge—

b,~et planlich festzulegen. Das Entwäeserungskonzept ist dem kant.

Amt fLi.r ~Tasserwirtschaft vor einei~ Ueberbauung zur Prüfung vor

zulegen.

Es wird
~bosohlossea~ :

1 Die E~ ii zo~iurg ~ic h~iolzwog/ ~or1erbrun ~e~1\ reg LLCr ~~nwohnorg~ -

me~~dc ac.~. Scaa.t CrenchLrL wiid geno~igL

2 Die materiellen Bei~erkungen zur Kanalisationserscl‘iliessung

gelten als Auflagen. ;.: .~

.3. Eestehend~.Pläne verlior.~n.ih±~e:Rechtskraft, soweit sie mit
dem vorliegenden in Widerspruch stehen.
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Ammannax~it der EG der Stadt Grenchen, 2540 Grenchen/Beiast,iniKK

Eauverwaltung der EG 2540 Grenchen, mft]~en~1ando~icr

IngenieurbUro Beer Schuhigor Benguerel, Baumgartenstr. L13,

2540 Grenchen

Amtsblatt Publikation

Die Einzonung Eichholzweg/Römorbrunnenweg der Stadt

Grenchen wird genehmigt.




